
^
Kreisverwaltung Trier-Saarburg • Postfach 2820 • 54216 Trier

LandkreisTrier-Saarburg

Kreisverwaltung
Kundenreaktionsmanagement

Herrn
Peter Schneider
ImFlürchen 12
54338 Schweich
p.schneider. 17.ct338mdvtr@fraadenstaat.de

Raum 101
Tel:(0651)715-329
Fax:(0651)715-17665
kundenreaktion@trier-saarburg.de

Unser Zeichen: 10/24-LTranspG/KRM
Ihr Zeichen:

15. Februar 2024

Antrag nach dem Landestransparenzgesetz; hier: Antrag auf Auskunft bzgl.
Strombezug von der RTS AöR für kreiseigene Schulen

Sehr geehrter Herr Schneider,

wir beziehen uns auf Ihren Antrag auf Informationszugang nach § 11
Landestransparenzgesetz (LTranspG).
Leider ist Ihr Antrag vom 10.11.2023 nicht im Kundenreaktionsmanagement
eingegangen. Wir haben Ihren Antrag gemäß E-Mail vom 14.02.2024 nunmehr unter dem
AZ 10/24 gespeichert.

Wir sind bei Ihrem Antrag davon ausgegangen, dass Sie bzgl. der von Ihnen benannten
„RST (Geschäftsführer Müller)" sich auf die RTS AöR (Regionalwerke Trier-Saarburg
AöR) beziehen.

Laut Mitteilung unserer Fachabteilung findet kein direkter "Strombezug" von der RTS AöR
für den Verbrauch der kreiseigenen Schulen im Landkreis Trier-Saarburg statt.

Lediglich an der IGs in Hermeskeil sind 2 PV-Anlagen vorhanden, aus denen die Schule
teilweise Stropi verbraucht, die nicht gepachtet sind oder sich im eigenen Eigentum
befinden. Für diesen Strom erhält die RTS AöR folglich keine Einspeisevergütung. Die
entgangene Einspeisevergütung stellt die RTS AöR in Rechnung. Die Höhe der
entgangenen Einspeisevergütung ist abhängig von der jeweiligen EEG-Vergütung
(Monatsmarktwerte).

Diese Auskunft ergeht gebührenfrei.
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Rechtsbehelfsbelehruna:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier schriftlich, in
elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur
Niederschrift erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

C'hl'isffne ^orig
(Kundenröaktionsmanagement)


